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Vorwort

Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts
(GrStRefG) vom. 26.11.2019 (BGBl. 2019 I 1794) erfolgten bei der Bewer-
tung von Grundbesitz für Grundsteuerzwecke tiefgreifende Änderungen. Die
als verfassungswidrig eingestuften, im Ersten Abschnitt des Zweiten Teils des
Bewertungsgesetzes (BewG) beschriebenen Regelungen für die Einheitsbe-
wertung (§§ 19 ff. BewG) haben nur noch begrenzte Gültigkeit bis zum
31.12.2024. Die ab 1.1.2025 geltenden Neuregelungen zur Bewertung des
Grundbesitzes für Grundsteuerzwecke (§§ 219 ff. BewG) finden sich im neu
eingefügten Siebenten Abschnitt des Zweiten Teils des BewG. Mit koordi-
nierten Ländererlassen vom 9.11.2021 (BStBl. I 2021, 2334) hat die Finanz-
verwaltung die für die Bewertungspraxis wichtige Auslegung der neuen
Rechtsmaterie dokumentiert.

Im Zuge der ab 1.1.2022 geltenden Novellierung der Immobilienwerter-
mittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14.7.2021 (BGBl. 2021 I 2805)
wurden nun auch die Regelungen für die Bewertung des Grundbesitzes für
Erbschaft-, Schenkung- und Grunderwerbsteuerzwecke umfangreich geän-
dert und an die neue ImmoWertV angepasst.

Ziel der ab 1.1.2023 anzuwendenden Neuregelungen im Jahressteuergesetz
(JStG) 2022 vom 16.12.2022 (BGBl. 2022 I 2294) soll es insbesondere sein,
die aus dem nichtsteuerlichen Bereich herrührenden Daten aus dem Gutach-
terausschusswesen sachgerecht bei der steuerlichen Grundbesitzbewertung
um- und einzusetzen.

Die geänderten Vorschriften, u.a. die völlig neu gestaltete Berechnung der
Bewirtschaftungskosten, die gesenkten Liegenschaftszinssätze und die Einfüh-
rung eines Regionalfaktors beim Sachwertverfahren, dürften künftig regel-
mäßig zu höheren Grundbesitzwerten führen. Der Nachweis des geringeren
Werts (§ 198 BewG) könnte in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen.

Bei der Neubewertung des Grundvermögens wurde der Anwendungserlass
(AEBew JStG 2022) vom 20.3.2023 (BStBl. I 2023, 738) eingearbeitet. Zahl-
reiche Beispiele, teils mit Gegenüberstellungen von bisherigem und neuem
Recht, veranschaulichen die neuen Vorschriften.

Bei der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens für
Zwecke der Grundsteuer in den §§ 232 bis 242 BewG wurden zum einen
die zwischenzeitlich geänderten Anlagen 27 bis 33 mit den neu anzusetzen-
den Werten für die Bewertung der verschiedenen landwirtschaftlichen Nut-
zungsarten, zum anderen die aktuellen Anwendungserlasse der Finanzverwal-
tung mit den entsprechenden Auslegungshinweisen eingearbeitet. Besonders
eingegangen wurde dabei auf die bewertungsrechtliche Einordnung von land-
wirtschaftlichen Flächen im Außenbereich, die vorübergehend für außerland-
wirtschaftliche Zwecke, zum Beispiel für Freiflächen-PV-Anlagen, Golfplätze
oder den Braunkohletagebau, genutzt werden. Bei der Bewertung des land-
wirtschaftlichen Vermögens für Zwecke der Erbschaftsteuer wurde neben der

V
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Vorwort

aktuellen Rechtsprechung auch der Nichtanwendungserlass der Bundeslän-
der vom 19.2.2024 (BStBl. I 2024, 380) zum BFH-Urteil vom 16.11.2022
(II R 39/20, DStR 2023, 398) kommentiert. Dabei wurde auch die angekün-
digte Änderung durch das JStG 2024 bereits berücksichtigt. Zudem wurde
die Kommentierung um viele Praxisfälle ergänzt.

Die vorliegende, völlig neu bearbeitete 6. Auflage berücksichtigt daneben
u.a. das Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz (GrStRefUG) vom 16.7.2021
(BGBl. 2021 I 2931), den geänderten Erlass betreffend die Bewertung von
Kapitalforderungen und Kapitalschulden sowie von Ansprüchen/Lasten bei
wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen nach dem 31.12.2009 für Zwe-
cke der Erbschaft- und Schenkungsteuer vom 9.9.2022 (BStBl. I 2022, 1351)
sowie den Erlass betreffend Feststellungen nach § 151 Abs. 1 S. 1 BewG und
Feststellungen nach § 13a Abs. 4, Abs. 9a und § 13b Abs. 10 ErbStG vom
28.9.2022 (BStBl. I 2022, 1486).

Auch mit der 6. Auflage dieses Kommentars verfolgen die Verfasser die
Absicht, das Bewertungsgesetz kurz, aber dennoch prägnant und auf wissen-
schaftlicher Grundlage zu kommentieren. Angestrebt wird eine schnelle und
übersichtliche Information des Benutzers. Es werden nicht nur die einschlä-
gige Rechtsprechung und die Rechtsmeinungen anderer Autoren dargestellt,
sondern auch eigene, zum Teil kritische Meinungen wiedergegeben.

Die Verfasser aus Wissenschaft, Finanzverwaltung und Beratung sind aus-
gewiesene Praktiker auf dem Gebiet des Bewertungsrechts. Sie hoffen, dass
sich das Werk als wertvoller Helfer für all diejenigen erweist, die sich in der
täglichen – und auch nicht alltäglichen – Praxis mit Fragen des Bewertungs-
rechts zu befassen haben.

Die Verfasser danken Herrn Dr. Dietrich Jacobs, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater in Hamburg, für seine wertvolle Mitarbeit an diesem Kommen-
tar, insbesondere der Mitkommentierung von §§ 11, 12 und 109 BewG.
Unser Dank gilt ferner dem Verlag C.H.BECK, insbesondere Frau Sabrina
Hundegger, für die vielfältige Unterstützung, auch technischer Art, und die
wertvollen Anregungen bei der Umsetzung dieses Buchprojektes.

Die Neuauflage hat den Rechtsstand 31.3.2024. Rechtsprechung, Verwal-
tungsanweisungen und Literatur wurden umfassend eingearbeitet und sind
bis zu diesem Datum berücksichtigt.

Für Hinweise und Anregungen aus dem Leserkreis sind die Verfasser sehr
dankbar.

Hamburg/Bonn im April 2024 Die Verfasser

VI
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